
Confidential

BiPRO

Neuordnung
Musterverträge
Sieben Vorschläge

zur Vereinfachung

AZVers Recht Mai 2024



Confidential

Was muss man regeln, wenn man Normen
vereinbart?
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Vorschlag 1 – Reduzierung Anzahl Verträge
Ist Vorschlag

ja nein

Anbindungsvertrag 2.0

(1) Die zwischen den Parteien vereinbarten Services sind in Annexen dieses Vertrages 

aufgeführt.

(1) Die Änderung oder Neuaufnahme von Services erfolgt in Schriftform.

Annex 1

(2) Die Vertragspartner haben die Nutzung folgender BiPRO Services  vereinbart:

Vereinbarte Abweichungen von der Norm:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Vielzahl von Verträgen führt zu 
Komplexität im Vertragsschluss, 
insb. das Erfordernis von 
Einzelverträgen je BiPRO Service

Textauszug
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Vorschlag 2 – Auch HUB Anbindung erfasst

ja nein

Anbindungsvertrag 2.0

Soweit die Vertragspartner eine Anbindung über den BiPRO Hub vereinbart haben, 

gelten die Nutzungsvereinbarungen zum BiPRO Hub. Folgende Regelungen dieses 

Vertrags finden bei Anbindung über den BiPRO Hub keine Anwendung

•

• [Ausarbeitung durch AG Recht BiPRO HUB]

•

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand dieses Anbindungsvertrags (nachfolgend: "dieser Vertrag") sind  die 
rechtlichen, organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen für 

a) die Bereitstellung des BiPRO-Webservice gemäß Norm/Normenreihe XXXX 

(nachfolgend: "die Webservices") durch den Provider 

 über eigene Anbindung; 

 über BiPRO-Hub. 

b) die Bereitstellung von Daten, Informationen und Dokumenten des Providers 
(nachfolgend: "Provider-Daten") und des Consumers (nachfolgend: „Consumer-
Daten“) mit Hilfe des Webservices,  

c) die Anbindung des Webservice durch den Consumer an sein IT-System [„Name 
des IT-Systems]“ (nachfolgend: „Consumer-Software“), 

d) die Nutzung des Webservice durch den Consumer, 

e) die Nutzung der im Rahmen dieses Vertrags bereitgestellten Provider-Daten 
durch den Consumer und die jeweiligen Nutzungsberechtigten, 

f) die Nutzung des Webservice und der Consumer-Software durch die Parteien als 
Kommunikationsmittel zur Abwicklung von Geschäftsvorfällen einschließlich der 
Abgabe und des Zugangs von Willenserklärungen 

nach Maßgabe dieses Vertrages und im Rahmen des Vertragszwecks. 

Ist Vorschlag

BiPRO

Anbindung

Rahmen-

vertrag
Nutzungs-

vereinbarung 

HUB

Rahmen-

vertrag HUB

?

HUB Anbindung führt dazu, dass 
einige Regelungen des Muster 
Rahmenvertrags nicht mehr 
passen.

Textauszug
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Vorschlag 3 – Normkonform als Standard

ja nein

Anbindungsvertrag 2.0

Vorschlag aus der Arbeitsgruppe mit Prof. 
Dr. Christian Czychowski

Ist Vorschlag

Bisher keine entsprechende Regelung

§ 1 Pflichten der Vertragspartner

(1) Der Service-Provider verpflichtet sich, die Webservices BIPRO-Normen konform, 

also in Umsetzung der gemeinschaftlich erarbeiteten Standards (BiPRO-Normen) für den 

Einsatz von Webservices, einzurichten, aufrechtzuerhalten und bereitzuhalten. Der 

Service-Consumer verpflichtet sich, sich für die BIPRO-Normen konforme Nutzung der 

Webservices bereitzuhalten.

Textauszug
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Vorschlag 4 – Kartellrecht und Nutzungsrechte

ja nein

Anbindungsvertrag 2.0

Ist Vorschlag

Der Consumer ist berechtigt, den Webservice und die Provider-Daten im Rahmen des 

Vertragszwecks nach Maßgabe dieses Vertrags Dritten, insbesondere Versicherungs-

vermittlern und deren Endkunden (potentiellen Versicherungsnehmern), über seine 

Software auf Basis entsprechender Lizenzverträge nach Maßgabe dieses Vertrags zu den 

darin beschriebenen Zwecken zugänglich zu machen […] 

[…]

Der Consumer sichert den Webservice und die Provider-Daten einschließlich der Doku-

mentation durch geeignete, dem Branchenstandard entsprechende Maßnahmen, insbe-

sondere durch Rollen- und Rechtekonzepte, Tracking von Zugriffen etc., vor dem Zugriff 

durch unbefugte Dritte. Klarstellend halten die Parteien fest, dass ein Erlangen der Tarif-

struktur, der Tarifparameter oder sonstiger Informationen über den Provider durch Beob-

achten, Untersuchen, Rückbauen oder Testen des Webservice oder eine Entschlüsselung 

der Tariflogik des Providers durch die Verarbeitung der Provider-Daten mit Hilfe der 

Software des Consumers (z.B. auch mittels einer KI-Software) untersagt ist.

[…]

Nutzungsrechte an Daten und 
Voraussetzungen bisher im Vertrag 
nicht ausreichend geregelt.

Textauszug
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Vorschlag 5 – Zugangsfiktion

ja nein

Anbindungsvertrag 2.0

Ist Vorschlag

Aus den Pflichten der Vertragspartner nach § 1 dieses Vertrages folgt, dass der jeweilige 

Vertragspartner bei Übermittlungsservices verantwortlich dafür ist, dass die einzel-ne 

Erklärung zum Geschäftsvorfall bis zu seinem Übergabepunkt die in § 4 vereinbarte 

fachliche und technische Nutzbarkeit aufweist. Übergabepunkt für die jeweilige Erklärung 

ist der Anschlusspunkt des Rechenzentrums an das Internet, in dem sich der Server 

befindet, den der jeweilige Nutzer des Vertragspartners nutzt, der die Erklärung abgibt.  

Ein Nutzer ist dabei diejenige natürliche Person, die für den jeweiligen Vertragspartner bei 

der Abgabe der Erklärung handelt.

Die Vertragspartner verpflichten sich, vertraglich sicherzustellen, dass die mit ihnen 

vertraglich zur Abwicklung von Geschäftsvorfällen verbundenen Dritten (zum Beispiel 

einzelne Maklerunternehmen, wenn hier geregelte Vertragsschluss nur über einen 

Maklerpool erfolgt) die entsprechenden Pflichten aus diesem Addendum auferlegt wer-

den. 

Heute Zugangsrisiko in fast allen 
Kommunikationsformen

VU

Textauszug

Provider

Makler

Kunde

Zugangsfiktion

Provider muss Wirkung der Regelung 

in seiner Kette sicherstellen können!

Vorschlag aus der Arbeitsgruppe mit Prof. 
Dr. Christian Czychowski

Provider muss Wirkung der Regelung 

in seiner Kette sicherstellen können!

Vorschlag aus der Arbeitsgruppe mit Prof. 
Dr. Christian Czychowski
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Vorschlag 6 – BiPRO Kommunikation Standard

ja nein

Anbindungsvertrag 2.0

Ist Vorschlag

Beide Vertragspartner verpflichten sich, die Webservices in der konkreten Nutzung dann 

für die Abwicklung von Geschäftsvorfällen (entsprechend der BIPRO Service-normen 

sowohl im Rahmen von Bestandsdatenübertragung als auch im Rahmen von 

Übermittlungsservices) auch BIPRO-Normen konform zu nutzen und dafür zu sorgen, 

dass ein Zugang der Daten sichergestellt ist.

Die Vertragspartner verpflichten sich, vertraglich sicherzustellen, dass die mit ihnen 

vertraglich zur Abwicklung von Geschäftsvorfällen verbundenen Dritten (zum Beispiel 

einzelne Maklerunternehmen, wenn hier geregelte Vertragsschluss nur über einen 

Maklerpool erfolgt) die entsprechenden Pflichten aus diesem Addendum auferlegt wer-

den. 

Textauszug

Bisher keine entsprechende Regelung

Provider muss Wirkung der Regelung 

in seiner Kette sicherstellen können!

Vorschlag aus der Arbeitsgruppe mit Prof. 
Dr. Christian Czychowski

VU Provider

Makler

Kunde

Zugangsfiktion
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Vorschlag 7 – Alle Consumer Konstellationen

ja nein

Anbindungsvertrag 2.0

Ist Vorschlag

Textauszug

Bisher keine entsprechende Regelung

Präambel

[…]

Consumer können sein:

• Vermittler (Makler, Mehrfachvermittler und Assekuradeure)

• Maklerverwaltungsprogrammanbieter (MVP) 

• Maklerpool/Maklerverbund

• Technische Dienstleister

• Vergleicher

Der Consumer ist ___________________.

Verpflichtung der Drittnutzer

Der Consumer verpflichtet die Drittnutzer vertraglich zur Einhaltung der 

Vertragsbestimmungen, soweit der Drittnutzer die Einhaltung der 

Bestimmungen beeinflussen kann (insb. die Regelungen zu Vertraulichkeit, 

Datenschutz, Informationssicherheit und Nutzungsrechten). 
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Weiteres Vorgehen

ja nein

Global high-level 

baseline

10

Diskussion und 

Feedback

Zusammenlegung 

der beiden AGs
Finalisierung

Abstimmung in den 

Gremien

15.5.2024

BiPRO Tag

AG Mustervertrag 2

(insb. Zugang)

AG Recht

(Schwerpunkt HUB)
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